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Die Wertschätzung für die Pflegeberufe

wächst. Aber wir sind gut beraten, aufzupas-

sen, dass diese Wertschätzung nicht in reiner

politischer Symbolik endet, sondern, dass in der

Tat die Maßnahmen ergriffen werden, die die

Ausübung des Pflegeberufes konkret unter-

stützt und echt anerkennt. Über wirkungsvolle

Maßnahmen jenseits reiner politischer Rhetorik

und Symbolpolitik wird es auch gelingen, den

Pflegeberuf attraktiver zu machen und damit

die nötigen Fachkräfte zu gewinnen.

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di organi-

siert in Bayern ca. 20.000 Pflegekräfte und ist

damit die größte Interessenvertretung dieser

Berufsgruppe im Freistaat.  

Mit unserem Reader zur Pflegekammer wollen

wir uns mit der Fragestellung beschäftigen, in-

wieweit eine Pflegekammer dazu beitragen

kann, dass die sinnvollen und nötigen Schritte

gegangen werden.

Dazu sehen wir uns an den entscheidenden

Herausforderungen wie Verbesserungen der

Arbeitsbedingungen und des Verdienstes an,

welche Maßnahmen getroffen werden müssten,

wer welche Verantwortung hat und was eine

Pflegekammer leisten könnte.

Unsere Sorge ist, dass sich in den nächsten

Monaten Abgeordnete und andere wichtige

Entscheidungsträger sowie die öffentliche Dis-

kussion in Bayern nur auf die Einrichtung einer

Pflegekammer fokussieren bzw. beschränken,

dadurch in Symbolpolitik verharren und keine

echten Verbesserungen erreicht werden.

Aber echte Verbesserungen brauchen wir

nicht nur im Interesse der Pflegekräfte, sondern

auch im Interesse der zu Pflegenden. Gute

Pflege ist unmittelbar abhängig von guter Ar-

beit in der Pflege.

Gute Arbeit ist nicht nur eine Sache des Wol-

lens, sondern auch des Könnens. Das »Können«

wird geprägt durch die Struktur- und Prozess-

qualität. 

Das bedeutet, für eine gute Pflege (Ergebnis-

qualität) sind entsprechende Maßnahmen zu

ergreifen bzw. Antworten auf folgende Fragen

zu geben: 

! Wie viel Personal steht zur Verfügung? 

! Wie gut sind die Beschäftigten ausgebildet?

! Wie sieht die Fachkraftquote aus? 

! Welche Arbeitsbedingungen herrschen vor?

! Unter welchen Arbeitszeitregelungen muss

die Pflege geleistet werden?

! Wie wird die geleistete Arbeit honoriert?

! Wie ist das Betriebsklima?

Gute Arbeit basiert auch auf den Partizipa-

tionsansprüchen der Beschäftigten und ihren

Teilhaberechten in Sachen Arbeitsgestaltung.

Wir müssen die Pflegekräfte nachhaltig

unterstützen. Denn sie sind mit Arbeits- und

Entlohnungsbedingungen konfrontiert, die die

Ausübung dieses gesellschaftlich und sozial

wichtigen Berufes erschweren und zunehmend

unattraktiv machen. 

Die Pflegeberufe müssen aber für junge Men-

schen, die vor der Berufswahl stehen und von

allen Branchen umworben werden, in wichtigen

Dimensionen wie Arbeits- und Einkommens-

bedingungen attraktiv sein, damit sie sich dafür

entscheiden. Wir sind uns hierbei sicher: Eine

Pflegekammer trägt zur Lösung dieser Anforde-

rungen nichts bei. !

Dominik Schirmer,
Landesfachbereichsleiter
Gesundheit, Soziale Dienste,
Wohlfahrt und Kirchen

Vorwort
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Die bayerische Landesregierung treibt die

Einrichtung einer Pflegekammer voran. »Wir

wollen eine Pflegekammer einrichten – ein

Pflegeparlament, das über die Belange der

Pflegekräfte entscheidet und diese mit einer

Stimme vertritt« (merkur-online, 29.01.2011).

Der Pflegeberuf werde aufgewertet und quali-

tativ weiterentwickelt. Die Kammer solle ver-

bindliche Qualitätsstandards festlegen. »Es ist

die größte ideelle Aufwertung, die die Pflege-

kräfte erhalten können«, so Gesundheitsminis-

ter Söder in der Süddeutschen Zeitung vom

28.01.2011. 

Nach dem vorliegenden Gesetzesentwurf ist

beabsichtigt, eine öffentlich-rechtlich verfasste

Berufsvertretungskörperschaft einzurichten,

welche die Aufgaben der Standesvertretung,

der Standesförderung und der Standesaufsicht

in Selbstverwaltung anstelle staatlicher Behör-

den wahrnimmt (Gesetzesentwurf zur Ände-

rung des Heilberufe-Kammergesetzes – Stand:

07.03.2011). 

In der seit über 20 Jahren geführten berufs-

ständischen Diskussion um die Einrichtung von

Pflegekammern werden von den Befürwortern

im Wesentlichen folgende Gründe angeführt:

Pflegekammern seien notwendig zur Profes-

sionalisierung der Pflegeberufe. Sie dienten

dazu, das Ansehen zu heben und die Wert-

schätzung des Berufsstands zu erhöhen. Durch

die Einrichtung von Kammern würde die Zer-

splitterung der Pflegeberufe in zahlreiche Ver-

bände und Organisationen aufgehoben. Die

Pflegeberufe sollten »mit einer Stimme« spre-

chen. Nicht zuletzt diene die Kammer der

Selbstbestimmung des Berufsstandes.1

In jüngeren Veröffentlichungen wird die

Verantwortung der Kammern für den Schutz

der Bevölkerung vor unsachgemäßer Pflege 

und die Regelung der Berufsausübung zur

Qualitätssicherung betont.2 Die Garantie einer

»sicheren Pflege«, ihre Zuständigkeit für

Regelungen der Ausbildung, Fort- und Weiter-

bildung werden hervorgehoben sowie die Be-

deutung des durch die Kammern auszuübenden

Disziplinarrechts.3

1.1. Behauptung: Eine Kammer ist

notwendiges Merkmal einer »Profession«

Die ganze Kammerdiskussion hat ihren Ur-

sprung weniger in einem gesellschaftlichen

Bedarf an Pflegekammern, sondern ist vielmehr

im – durchaus legitimen – Bemühen der Berufs-

stände zu sehen, sich zu professionalisieren.

Dabei gibt es allerdings eine ziemliche Begriffs-

verwirrung, weil kaum jemand sagt was er/sie

unter »Professionalisierung« versteht und wer

genau sich denn professionalisieren solle. 

Geht es darum, die Laienpflege zu professio-

nalisieren, im Sinne von »verberuflichen«? 

Soll der gesamte Berufsstand derer, die beruf-

lich pflegen, also Gesundheits- und Kranken-

pfleger/innen, Gesundheits- und Kinderkran-

kenpfleger/-innen und Altenpfleger/-innen, um

nur die Kernberufe des Berufsstands zu nen-

nen, diesem Prozess unterzogen werden? Oder

geht es um die Lehrerinnen und Lehrer für

Pflege, die Pflegewissenschaftler/-innen, die

Pflegeexpertinnen und -experten sowie die

Pflegemanager/-innen, die ja gerade erst mit

dem Akademisierungsprozess, einer Vorausset-

zung zur »Profession« im soziologischen Sinne

zu werden, begonnen haben?

Schon das erste und bedeutendste Professio-

nalisierungsmerkmal, die universitäre Ausbil-

dung, wird schwerlich von allen, die Pflege be-

ruflich ausüben, erreicht werden können. Nicht

etwa nur weil es an den entsprechenden Aus-

bildungsmöglichkeiten oder den schulischen

1 vgl. hierzu u.a.: Schwochert (1994), Deutscher Berufsverband

für Pflegeberufe [Hrsg.] (1995) und Kellnhauser (1990). 

2 Pflegekammer, Förderverein zur Gründung einer Pflegekammer

in Bayern e.V. (Hrsg.) 2008.

3 ebenda
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Voraussetzungen fehlte, sondern vor allem,

weil sich diese Gesellschaft auf absehbare Zeit

kaum ausschließlich akademisch qualifizierte

Pflegekräfte wird leisten können und wollen. 

Wenn aber nur eine kleine Elite dieses Ziel er-

reichen kann, so dient dies nicht der »Profes-

sionalisierung« des gesamten Berufsstandes. Es

kann aber aus unserer Sicht nicht darum gehen,

eine kleine akademische Elite heranzubilden,

die dann die »Pflege« vertritt. Es geht darum,

das Qualifikationsniveau aller, die Pflege beruf-

lich ausüben, weitmöglichst zu verbessern.

Professionalisierung im Sinne von Verberuf-

lichung von ehrenamtlicher und laienhaft aus-

geübter Pflege mag über das heute schon ge-

gebene Maß hinaus durchaus sinnvoll sein. Das

gilt insbesondere dann, wenn Pflege gegen Ent-

gelt, sei es in Institutionen oder im häuslichen

Bereich, ausgeübt wird. Vor allem im Bereich

der stationären Altenhilfe und der gewerblich

ausgeübten ambulanten Pflege besteht noch

erheblicher Qualifizierungsbedarf. Hier die Situ-

ation zu verbessern, bedarf es des gesellschaft-

lichen Willens, auch die Kosten dafür zu tra-

gen. Dieser gesellschaftliche Wille kann durch

eine berufsständische Kammer nicht ersetzt

werden. 

Im Bayerischen Gesetzesentwurf zur Reform

des Heilberufe-Kammergesetzes und seiner Be-

gründung spielt das Thema Professionalisierung

allerdings keine Rolle.

1.2. Behauptung: Ansehen und Wert-

schätzung von Berufen steigen, wenn sie

eine Kammer haben

Das gesellschaftliche Ansehen eines Berufs

hängt nicht zuletzt von seiner Qualifikation und

seiner Vergütung ab sowie von der Bedeutung,

die der erbrachten Dienstleistung für die Ge-

sellschaft beigemessen wird. 

Das hohe Ansehen des ärztlichen Berufsstands

in der Bevölkerung ist nicht darin begründet,

dass es 17 Ärztekammern gibt. Hier spielen

Hochschulausbildung, das weitgehend vorbe-

haltene Recht zur Ausübung der Heilkunde 

und das vergleichsweise hohe Einkommen die

entscheidende Rolle.

Die Pflegeberufe genießen durchaus auch ein

beachtliches Ansehen in der Bevölkerung. Die

Einkommenssituation bedarf jedoch insbeson-

dere in den nicht tarifgebundenen Bereichen

einer deutlichen Verbesserung. Das gilt vor

allem für die ambulanten Pflegedienste, aber

auch die stationäre Altenhilfe, besonders in pri-

vater Trägerschaft. Aber auch im Rehabereich,

der Psychiatrie und in vielen Akutkrankenhäu-

sern sind hier noch Verbesserungen notwendig

und realisierbar. In unserem Gesellschaftssystem

ist dies jedoch nicht Aufgabe von Kammern,

sondern von Gewerkschaften, von deren Orga-

nisationsgrad und Kampfstärke es abhängt, wie

die Arbeitskraft entlohnt wird. 

Auch bei den niedergelassenen Ärzten zählen

Vergütungsfragen nicht zu den Aufgaben der

Kammern, sondern sie werden von den kassen-

ärztlichen Vereinigungen bzw. bei Selektiv-

verträgen mit Verbänden wie dem bayerischen

Hausärzteverband mit den Krankenkassen aus-

gehandelt. 

Dabei setzt der Staat die Rahmenbedingun-

gen. Tarifflucht und Lohndumping vermögen

Kammern nicht zu verhindern. Ein hoher Kam-

merbeitrag mag jedoch Erwartungen wecken,

dass sich Kammern auch für eine angemessene

Vergütung und ordentliche Arbeitsbedingungen

der angestellten Pflegekräfte einsetzen, womit

sie jedoch völlig überfordert sind. 

Am Beispiel der Psychologischen Psychothera-

peuten sieht man, dass die Kammer trotz guten

Willens nicht in der Lage ist, an der Ausbeu-

tungssituation der Psychotherapeuten in Ausbil-

dung (PiA) etwas zu ändern. 

Kontraproduktiv wird der Kammergedanke,

wenn Berufsangehörige angesichts des Pflicht-

beitrags auf Mitgliedschaft und Engagement in

Berufsverbänden und Gewerkschaften verzich-
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ten, was sich in der Folge früher oder später

auch auf ihre Einkommenssituation auswirken

wird. 

1.3. Behauptung: Die Pflegeberufe werden

mit »einer Stimme« sprechen

Die vorhandene organisatorische Zersplitte-

rung der Pflegeberufe in zahllose Berufs- und

Fachverbände, Schwesternschaften und Ge-

werkschaften hat historische Gründe. Sie lässt

sich nicht durch eine Zwangskörperschaft, wie

eine Pflegekammer sie darstellen würde, auf-

heben, sondern sie wird sich vielmehr in der

Zusammensetzung der Kammer widerspiegeln. 

Unterschiedliche Interessen und weltanschau-

liche Positionen werden nach wie vor existieren

und auch dort nur im Wege des Diskurses ver-

einheitlicht werden können. Als Gewerkschafter

könnten wir die Einrichtung von Pflegekam-

mern ganz gelassen sehen, denn wir stellen

schon seit vielen Jahren die mit Abstand größte

Gruppe der organisierten Pflegekräfte und wir

hätten gute Chancen in diesen Kammern – im

Unterschied zu den Kammern der akademi-

schen Berufe und Freiberufler – auch einen

hohen Anteil der Kammersitze zu erreichen.

Kammern sind historisch gesehen ständische

Organisationen von Freiberuflern und Selbst-

ständigen, die ihre Interessen mangels Arbeit-

nehmereigenschaft nicht in Gewerkschaften

vertreten und realisieren können. 

Trotz der grundsätzlich bestehenden Möglich-

keit der Niederlassung von Pflegekräften, wird

nicht die freiberuflich tätige Pflegekraft das Bild

des Marktes prägen. Vielmehr sind mit Einfüh-

rung der gesetzlichen Pflegeversicherung neben

den bereits lange bestehenden großen Wohl-

fahrtsverbänden privatwirtschaftlich organi-

sierte Unternehmen entstanden, die ihrerseits

eine größer werdende Zahl von Pflegekräften

im Angestelltenverhältnis beschäftigen, was

wiederum zur Gründung von Arbeitgeber-

verbänden auf der einen Seite geführt hat 

und zur verstärkten Organisierung in Gewerk-

schaften auf der anderen Seite geführt hat und

weiter führen wird.

Kammerrecht ist Landesrecht. Es würde also,

wenn sich die in Bayern abzeichnende Entwick-

lung bundesweit fortsetzt, mindestens 16 ver-

schiede Kammerregelungen geben. In den Kam-

mern wird sich – wenn es demokratisch zugeht

– das ganze Spektrum der Verbände, Weltan-

schauungen und Meinungen widerspiegeln. Es

wird sich an der Vielfalt nichts ändern. Minder-

heitsmeinungen finden sich, auch wenn sie

noch so gut begründet sein mögen, in den

offiziellen Verlautbarungen der Kammern selten

wieder. 

In diesem Zusammenhang auf die große Reso-

nanz zu schielen, die den Verlautbarungen der

Bundesärztekammer – BÄK (e.V.) beschieden

ist, wird den Pflegeberufen wenig helfen. Die

hohe Bedeutung der BÄK in der Öffentlichkeit

liegt auch nicht an ihrem Kammerstatus, sie ist

nämlich gar keine, sondern ein eingetragener

Verein, eine Arbeitsgemeinschaft der 17 in

Deutschland bestehenden Landesärztekam-

mern. Ihr hohes Ansehen verdanken die Ärzte

nicht ihren Kammern, sondern umgekehrt: Weil

sie einen hohen gesellschaftlichen Status aus

vielfältigen Gründen erworben haben, schlagen

sich die Äußerungen des BÄK-Präsidenten,

welcher Qualität sie auch immer sein mögen, 

in den Medien nieder.

Gerade im Gesundheitswesen, das sich wegen

seiner gesellschaftlichen Bedeutung und für 

das Wohlergehen des Einzelnen der gleichen

Behandlung wie ein normaler Wirtschafts-

bereich entzieht, ist demokratische Kontrolle

der Dienstleistungserbringer unerlässlich. Der

Selbstverwaltungsansatz geht jedoch davon

aus, dass es das Beste sei, wenn der Berufs-

stand sich selber kontrolliere. Das mag in be-

grenztem Umfang auch gehen. 
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Immer dann aber wenn es um grundsätzliche

Berufsinteressen geht, die in Widerspruch zu

gesellschaftlichen Interessen einer guten ge-

sundheitlichen Versorgung geraten, kann das

Modell nicht mehr funktionieren. Vielmehr ist

eine Kontrolle der Berufsstände, die gesund-

heitliche Dienstleistungen anbieten durch staat-

liche Organe oder Einrichtungen der Leistungs-

empfänger, die das Ganze ja bezahlen sollen,

unerlässlich.

1.4. Behauptung: Kammern bieten Schutz

vor unsachgemäßer Pflege und sichern die

Qualität

Schutz und Sicherheit der Bevölkerung vor

unqualifizierter oder schlechter Pflege wird

nicht durch berufsständische Selbstkontrolle

erreicht. Vielmehr bedarf es gesetzlicher Rah-

menbedingungen, die Finanzierung, Qualifika-

tion und Qualitätssicherung garantieren. 

Nicht die Leistungserbringer sind legitimiert,

die Interessen der Pflegebedürftigen zu ver-

treten. Warum sollten sie auch von ihren Parti-

kularinteressen absehen und sich dem Gemein-

wohl unterordnen? Hier scheint die Ideologie

der dienenden Haltung, die über Jahrhunderte

pflegerisches Denken geprägt hat, fröhliche Ur-

stände zu feiern. Dem ärztlichen Berufsstand

nimmt dies kaum noch einer ab. Zu sehr sind

wirtschaftliche Interessen in der Verbandspolitik

und damit auch in der Kammerpolitik vorherr-

schend. 

Interessenspolitik ist auch nichts anrüchiges.

Sie sollte als solche jedoch noch erkennbar und

benennbar bleiben. Die Gesellschaft finanziert

die pflegerischen Dienstleistungen und nimmt

sie in Anspruch. Sie kann sinnvollerweise auch

nicht aus ihrer Kontrolle ausgeschaltet werden.

Diese demokratische Kontrolle der Leistungs-

anbieter ist durch – demokratisch legitimierte –

staatliche Organe auf kommunaler, Landes- und

Bundesebene am besten gewährleistet.

1.5. Kammern regeln die Aus-, Fort- und

Weiterbildung

Berufsbildungsrecht und Berufsausübungs-

recht sind hierzulande staatliche Aufgaben.

Gerade bei den Gesundheitsberufen haben sie

eine besondere Bedeutung, weil unzureichende

Qualifikationen Gefahren in der gesundheit-

lichen Versorgung nach sich ziehen können.

Wegen dieser besonderen Bedeutung ist in der

Verfassung dem Bund das Recht zugewiesen,

die Zulassung zu ärztlichen und anderen Heil-

berufen zu regeln. Darüber sind auch die Rah-

menbedingungen der Ausbildungsgänge, die

zur Erlaubnis zur Führung der geschützten Be-

rufsbezeichnungen führen durch Bundesgesetz

geregelt. Solche Regelungen können nicht der

jeweiligen Berufsgruppe überlassen werden.

Hier sind vorrangig gesellschaftliche Interessen

zu berücksichtigen und nicht die einzelner Be-

rufsstände. Selbst die ärztliche Ausbildung ist

durch Bundesgesetz (Bundesärzteordnung und

die Approbationsordnung für Ärzte) festgelegt.

Die Rahmenbedingungen für die ärztliche

Weiterbildung unterliegen dem Landesrecht,

das schließt die Rechtsaufsicht über die von den

Landesärztekammern erlassenen Weiterbil-

dungsordnungen ein. Die von den siebzehn

Kammern getroffenen ärztlichen Weiterbil-

dungsregelungen sind nicht eben ein positives

Beispiel von Einheitlichkeit und hoher Qualität. 

In den meisten Bundesländern gibt es staatli-

che Regelungen über Weiterbildungsabschlüsse

der Pflegeberufe. Das ist auch gut so. Sie wer-

den üblicherweise wechselseitig anerkannt. In

Bayern gelten Richtlinien der Deutschen Kran-

kenhausgesellschaft (DKG), die ohne weiteres

in landesrechtliche Regelungen umgesetzt wer-

den könnten. Einer gesetzlichen Regelung der

Weiterbildung wäre immer der Vorzug zu geben

vor einseitigen Regelungen von Arbeitgeber-

vereinigungen oder vor denen einer Kammer,

weil bei der Berufsbildung von Gesundheits-

berufen dem gesamtgesellschaftlichen Interesse
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an einer guten Versorgungsqualität Rechnung

zu tragen ist. Sie müssen auch berufsübergrei-

fende Gesichtspunkte berücksichtigen, etwa

der Kooperation oder der Gleichwertigkeit von

Zugangsmöglichkeiten und Abschlüssen. 

Sie allein aus dem Blickwinkel und der Interes-

senlage eines Berufsstands zu regeln, könnte zu

Verengungen führen.

1.6. Ausübung des Disziplinarrechts und

Qualitätssicherung

Die korrekte Berufsausübung bedarf ebenfalls

der gesellschaftlichen Kontrolle und unabhän-

giger – von Interessenskollisionen freier – Ge-

richte, die die Einhaltung von Gesetzen und

Vorschriften zu überwachen haben. Das aus-

schließlich dem Berufsstand überlassene Diszi-

plinarrecht erscheint höchstens als Instrument

der Qualitätssicherung nur sehr begrenzte Wir-

kung zu entfalten:

»Nicht einmal jeder Dritte der fast 11.000 Pa-

tienten, die sich im vergangenen Jahr bei den

Gutachterkommissionen und Schlichtungsstel-

len der Ärztekammern über Behandlungsfehler

beschwerten, hat damit Erfolg gehabt. Das gab

die Bundesärztekammer […] bekannt. Von den

rund 11.000 Beschwerden sind demnach 7.133

bearbeitet worden. In 2.090 Fällen – das sind

29 Prozent – bestätigten die Gutachter einen

Behandlungsfehler oder stellten fest, dass der

Arzt seinen Patienten nur mangelhaft über

mögliche Risiken aufgeklärt habe. Aber nur in

1.695 Fällen hatten die Patienten dann auch

Anspruch auf Entschädigung.«4

Wenn Patienten bei fehlerhafter Behandlung

zu ihrem Recht kommen wollen, sind sie auf

den ordentlichen Rechtsweg über öffentliche

Gerichte verwiesen. Berufskammern sind schon

auf Grund ihrer internen Interessenverflechtun-

gen mit den eigenen Leistungserbringern hierzu

kaum in der Lage.

Abgesehen von spektakulären Einzelfällen, die

zumeist unter öffentlichem Druck publik wer-

den, sind nur wenige Fälle einer aktiven und

effektiven Standesgerichtsbarkeit bekannt. Die

Erfahrungen gerade mit den Ärztekammern zei-

gen, dass berufsständische Selbstkontrolle und

Qualitätssicherung oft nicht gut genug funktio-

nieren. Zu eng sind Interessensverquickung von

Berufsangehörigen und Kammervertretungen.

Was veranlasst also zu der Annahme, dass eine

pflegerische Selbstverwaltung uneigennütziger

funktionierte als ärztliche?

Gerade im Gesundheitswesen sind Betroffene

(Patienten/Klienten/Pflegebedürftige) und Bei-

tragszahler (Versicherte) an allen sie betref-

fende Entscheidungen zu beteiligen. 

Keine Frage, auch die Leistungsanbieter

haben eine hohe Verantwortung, die Qualität

ihrer Dienstleistung zu überprüfen und weiter-

zuentwickeln. Die Sicherung der Versorgungs-

qualität im Gesundheitswesen kann aber nicht

ihnen alleine überlassen werden. Hier haben die

Pflegebedürftigen (Kunden), aber auch die

Kostenträger ein gewichtiges Wort mitzureden.

Qualitätssicherung ohne Beteiligung der Be-

schäftigten, wie sie derzeit vielfach in Betrieben

und Einrichtungen des Gesundheitswesens

praktiziert wird, kann übrigens auch nicht funk-

tionieren.

Also: Qualitätssicherung ja, aber nicht alleine

durch den Berufsstand, der die Leistungen an-

bietet. Interne Qualitätskontrolle durch die Be-

triebe muss um eine externe Qualitätskontrolle

durch die Versicherten (Kostenträger) und die

Betroffenen (soziale Selbstverwaltung in den

Kranken- und Pflegekassen, Verbraucherver-

bände, Patienteninitiativen, Selbsthilfegruppen

u.ä.) ergänzt werden. Da sich der weit über-

wiegende Teil der Pflegekräfte im Angestellten-

verhältnis befindet, unterliegen sie bereits dem
4 Beuth, Patrick: »Patienten beschweren sich meist erfolglos«,

Frankfurter Rundschau vom 12.06.2009
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Disziplinarrecht des jeweiligen Arbeitgebers.

Die Qualität der Dienstleistung wird sehr viel

stärker durch die Rahmenbedingungen und die

Vorgaben des Arbeitgebers beeinflusst als

durch das individuelle Verhalten der Beschäftig-

ten. Zusätzlicher Disziplinierungsinstrumente

bedarf es hierzu nicht.

1.7. Geplante Kammerregelung in Bayern

Von alledem, was Kammern in der politischen

Diskussion an Erwartungen entgegengebracht

wird, und wie wenig dann tatsächlich an Auf-

gaben übertragen werden soll, kann man im

bayerischen Gesetzesentwurf zur Änderung des

Heilberufe-Kammergesetzes (Stand: 07.03.

2011) gut nachvollziehen.

Im Kern werden die Kammeraufgaben auf die

Berufsaufsicht und die Verfolgung von Berufs-

pflichtverletzungen (S. 31) sowie die Anerken-

nung von Weiterbildungsstätten und Weiterbil-

dungslehrgängen fokussiert.5

Der Gesetzesentwurf sieht eine Pflichtmit-

gliedschaft aller Altenpfleger/-innen, Gesund-

heits- und Krankenpfleger/-innen und Gesund-

heits- und Kinderkrankenpfleger/-innen vor, 

die in Bayern ihren Beruf ausüben oder ihren

Hauptwohnsitz haben. Während bei den ärzt-

lichen Berufen, den Apothekern und den

psychotherapeutischen Berufen alle Berufs-

angehörigen erfasst werden, sind weite Teile

derjenigen die die Pflege beruflich ausüben,

wie z.B. Altenpflegehelfer/-innen, Krankenpfle-

gehelfer/-innen, Pflegehelfer/-innen mit und

ohne Ausbildung von der Verkammerung nicht

erfasst.

Die beabsichtigte Qualitätssicherung über das

Disziplinarrecht erfasst also nur einen Teil der

Berufsangehörigen in der Pflege.

Hinsichtlich Regelungen von Weiterbildungs-

abschlüssen für Pflegeberufe hatte sich der

Freistaat Bayern bislang vornehm zurückgehal-

ten und dies der Deutschen Krankenhausgesell-

schaft überlassen, die für zahlreiche pflege-

bezogene Weiterbildungslehrgänge und die

Anerkennung von Weiterbildungsstätten Richt-

linien erlassen hatte. Während in fast allen

Bundesländern staatliche Regelungen für die

Weiterbildung existieren, war dies in Bayern

nicht der Fall. Nun soll die geplante Pflege-

kammer es richten. Ob dies zu anderen oder

besseren Ergebnissen führt, wird abzuwarten

sein.

Erschreckend ist jedoch, dass die Berufsange-

hörigen der erfassten drei Pflegeberufe künftig

für ihre eigene Disziplinierung Kammerbeiträge

entrichten sollen. Ein großer Teil der Neurege-

lung des Heilberufe-Kammergesetzes befasst

sich mit Fragen des Disziplinarrechts, das auch

für die anderen Heilberufe verschärft werden

soll. Künftig soll es nicht bei einer Rüge be-

lassen werden, sondern es können auch Geld-

bußen verhängt werden. Die bisherige Ober-

grenze für Geldbußen von 50.000 Euro soll

angehoben werden. Die Berufsgerichte sollen

künftig auch Gebühren für ihre Tätigkeit von

den Betroffenen erheben können. Die Verjäh-

rungsfrist bei Berufspflichtverletzungen soll

verlängert werden. 

Als Angestellte unterliegen Pflegekräfte dem

Weisungs- und Disziplinarrecht ihres jeweiligen

Arbeitgebers. Er kann ihnen Weisungen ertei-

len, sie im Falle eines Fehlverhaltens abmahnen

bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses.

Zusätzlicher berufsrechtlicher Disziplinierungs-

maßnahmen bedarf es nicht. Das unterscheidet

u.a. Angestellte von Selbstständigen und Frei-

beruflern, die keiner Weisungspflicht unterlie-

gen. Die Probleme der Pflegeberufe bestehen

auch nicht in fehlender Disziplin, sondern in

unzureichenden Rahmenbedingungen pflegeri-

scher Arbeit.5 Gesetzentwurf der Bayerischen Staatsregierung, 07.03.2011
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Die Höhe des von den Pflegeberufen zu zah-

lenden Kammerbeitrags steht noch nicht fest.

Je nach Aufwand und Leistungen der Kammer

können leicht mehrere Hundert Euro an Kam-

merbeitrag pro Jahr erhoben werden.

Da von der Pflegekammer weder eine Hebung

des Ansehens oder der Wertschätzung noch

eine Vereinheitlichung des Berufsstands oder

ein nennenswerter Beitrag zur Verbesserung

der Pflegequalität zu erwarten ist, erhebt sich

die Frage, ob die Verschärfung des Disziplinar-

rechts und die stärkere Verfolgung der Verlet-

zung von Berufspflichten einen Kammerbeitrag

wert sind. Der Aufwand für die Errichtung einer

flächendeckenden Kammerstruktur steht in kei-

nem Verhältnis zum Ertrag. 

Gesellschaftspolitisch gesehen bedeutet die

Übertragung gesellschaftlicher Aufgaben, die

bisher vom Staat wahrgenommen und aus

Steuermitteln finanziert wurden, auch eine Kos-

tenverlagerung, weil die Kosten gesellschaftlich

zu organisierender Aufgaben über die Kammer-

beiträge von den Berufsangehörigen nunmehr

selbst aufgebracht werden müssen. !
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2. Herausforderungen – Maßnahmen –
Verantwortungen

2.1. Einkommen

Herausforderungen

Ein zentraler Aspekt für die Berufsentschei-

dung und auch den Verbleib im Beruf ist das

Einkommen. Die derzeitige Einstiegsvergütung

für Berufsanfänger/innen von 1.980 bis 2.239

Euro monatlich (bayerische Wohlfahrtsverbände

und öffentlicher Dienst; bei privaten Arbeit-

gebern in der Regel weniger) ist nicht geeignet,

um eine Entscheidung über die Berufswahl po-

sitiv zu beeinflussen. Ideelle Werte der Pflege

(»Menschen helfen«) können dies nur sehr be-

grenzt kompensieren. Dies ist einer der wich-

tigsten Gründe, warum sich die Pflegeberufe

immer potenziell am Rande des Notstandes

befinden bzw. derzeit mitten drin sind. Die

Summe der für die Berufswahl entscheidenden

Faktoren (Einkommen, Arbeitszeit, physische

und psychische Belastung) lassen die Pflege-

berufe zu unattraktiveren Berufen werden. Dies

traf und trifft ganz besonders auf die Alten-

pflege zu.

Untersuchen, wie z.B. der DGB-Index Gute

Arbeit zeigen, wie wichtig die Dimension »Ein-

kommen« für Beschäftigte ist. Denn kaum ein

anderer Bereich wird von den Beschäftigten so

negativ beurteilt.6

Daher ist die Verbesserung der Einkommen

der Pflegekräfte eine wichtige Stellschraube,

um den Beruf attraktiver zu machen und damit

auch mehr Auszubildende zu gewinnen bzw.

die Beschäftigten im Beruf zu halten.

Maßnahmen

Die Einkommensentwicklung wird geprägt von

Tarifvertragsverhandlungen. Tarifpolitik muss

durch wettbewerbsregulierende Maßnahmen

und eine ausreichende Refinanzierung flankiert

werden. Diese müssen anstelle eines Wett-

bewerbs um die niedrigsten Personalkosten

einen Wettbewerb um die beste Qualität

ermöglichen können.

Wichtige Maßnahmen sind verbindliche Perso-

nalbemessungsverfahren, ein einheitlicher Tarif-

vertrag für das Sozial- und Gesundheitswesen

und die Sicherstellung einer ausreichenden

Refinanzierung.

Verantwortungen

Tarifverhandlungen sind Aufgabe der Gewerk-

schaft und der Arbeitgeber bzw. deren Ver-

bände.

Die Arbeitgeber müssen gemeinsam in den

Verhandlungen mit den Kostenträgern die Re-

finanzierung ausreichender Entgelte für die

Beschäftigten sicherstellen und nicht über

niedrige Personalkosten zueinander in Konkur-

renz treten. Der Gesetzgeber ist gefordert, 

die dafür notwendigen finanziellen Mittel

sicherzustellen und die Pflegeversicherung bzw.

Krankenversicherung durch Maßnahmen wie

z.B. einer Einführung einer Bürgerversicherung

zu erweitern.

Der Gesetzgeber in Bayern ist gefordert, die

Zuschüsse für Investitionen für die Kranken-

häuser zu erhöhen und die Investitionskosten-

zuschüsse für Pflegeheime wieder einzuführen.

Denn die Notwendigkeit einer Erwirtschaftung

von Investitionen statt Finanzierung durch die

öffentliche Hand bedeutet immer, dass weniger

Mittel für die Finanzierung von Personal und

von Verbesserung der Einkommen zur Ver-

fügung stehen.

6 Sonderauswertung DGB-Index Gute Arbeit 2007/08,

Altenpflege, und Sonderauswertung DGB-Index Gute Arbeit

2007/08, Krankenpflege, ver.di
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Der Gesetzgeber im Bund muss die Kranken-

hausbudgets mit dem realen Bedarf verbinden.

Die entsprechenden Steigerungen der Budgets

müssen zwingend erfolgen. Die Tarifsteigerun-

gen müssen refinanziert werden. Und der Ge-

setzgeber muss die finanziellen Leistungen der

Pflegeversicherungen sowohl für die ambulante

als auch für die stationäre Pflege erhöhen.

Eine Pflegekammer ist für die Verbesserung

der Einkommen der Pflegekräfte weder not-

wendig noch zuständig.

2.2. Arbeitsbedingungen

Herausforderungen

Die Ausübung des Berufes Pflege findet unter

erschwerten Arbeitsbedingungen statt. Die

negativen Auswirkungen dieser Bedingungen

lassen sich an verschiedenen Indikatoren wie

Gesundheitszustand konkret nachvollziehen.

Der Barmer-Gesundheitsreport von 2009 be-

legt: Krankenpflegepersonal liegt beim Kran-

kenstand in der Spitzengruppe aller Berufe.

Psychische und Verhaltensstörungen standen

sowohl bei den Fehltagen als auch bei der Er-

krankungsdauer auf Platz 2.7 Verantwortlich

dafür sind die Stressfaktoren, allen voran der

Zeitdruck bei gleichzeitig hoher Verantwortung

gegenüber den Patientinnen und Patienten.

Stress, Überstunden, Mehrarbeit, Einspringen

an freien Tagen, knappe Schichtbesetzungen,

geteilte Dienste, immer größere Stationen kom-

men zur Belastung durch Wechselschichtdienst

und Bereitschaftsdienst dazu. Die Beschäftigten

leiden unter dem Missverhältnis zwischen der

Menge der Aufgaben und zu wenig Personal.

In Bayern liegt nach Angaben der AOK Bayern

der Krankenstand von Altenpflegekräften um

mehr als 30 Prozent über dem Durchschnitt

aller Beschäftigten. Die AOK-versicherten

Beschäftigten wiesen 2010 eine Quote von 

5,5 Prozent krankheitsbedingter Fehlzeiten auf,

während sich der bayernweite Durchschnitt auf

4,2 Prozent belief.8

Nach Erkenntnissen einer AOK-Studie sind bei

Mitarbeiter/innen in der Altenpflege besonders

lange krankheitsbedingte Fehlzeiten aufgrund

von Beschwerden am Muskel-Skelett-Apparat

und psychischer Erkrankungen zu verzeichnen.

»Die Mehrheit der Betroffenen sieht dabei

einen Zusammenhang zwischen Gesundheits-

problemen und Arbeitsbelastung«, so die AOK

Bayern. Die Tätigkeit in Pflegeheimen sei haupt-

sächlich durch schweres Heben und Tragen,

häufiges Bücken sowie langes Stehen und

Gehen sehr belastend. Darüber hinaus bringe

der Beruf auch hohe psychische Anforderungen

mit sich.9

7 Barmer Ersatzkasse (2009): BARMER Gesundheitsreport 2009,

S. 36 f und S. 75 ff.

8 Pflegereport Bayern 2010, S. 3

9 Pflegereport Bayern 2010, S. 4
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Maßnahmen

Geeignete Maßnahmen sind z.B. Arbeitsplatz-/

Gefährdungsanalysen, Gesundheitszirkel, Füh-

rungskräfteentwicklungsprogramme, mehr

Transparenz und schlicht: mehr Personal, des-

sen Einsätze gut geplant und verlässlich sind. 

Um genügend Personal für mehr Pflege-

bedürftige zu haben, muss neben der Gewin-

nung von mehr Auszubildenden auch ein

Schwerpunkt darauf liegen, den Pflegekräften

ein Arbeiten bis zur Rente zu ermöglichen. 

Verantwortungen

Geeignete Maßnahmen müssen die Arbeit-

geber, die betriebliche Interessensvertretung

und der Gesetzgeber (z.B. durch Vorgaben zum

Personalschlüssel) ergreifen. 

Auch zur Lösung dieses Problems kann eine

Pflegekammer nichts beitragen.

2.3. Arbeitszeit

Herausforderungen

Die Arbeitszeit ist eine entscheidende Stell-

größe für das Gelingen oder Misslingen einer

Balance zwischen beruflichem und außerberuf-

lichem Leben und für den Erhalt der Gesund-

heit der Beschäftigten. Dabei spielen verschie-

dene Facetten der Arbeitszeitgestaltung eine

Rolle: die Arbeitszeitlage, die Planbarkeit und

Beeinflussbarkeit der Arbeitszeit sowie deren

Länge. Und genau hier liegt sowohl in den

Krankenhäusern als auch in den Altenhilfeein-

richtungen vieles im Argen, in der Regel be-

dingt durch zu wenig Personal, aber auch durch

eine unzureichende Dienstplangestaltung. 

Im Mittel arbeiten vollzeitbeschäftigte Alten-

pflegerinnen – unter Berücksichtigung von

Überstunden – 44 Stunden pro Woche, wäh-

rend ihre vertraglich vereinbarten Arbeitszeiten

lediglich bei 39,5 Stunden liegen. 

Die vereinbarte Arbeitszeit von teilzeitbe-

schäftigten Frauen in der Altenpflege beträgt

knapp 23,5 Wochenstunden, doch auch diese

Beschäftigtengruppe arbeitet in der Regel län-

ger: Ihre tatsächliche Arbeitszeit geben sie mit

30 Stunden an.10
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10 Sonderauswertung DGB-Index Gute Arbeit 2007/08,

Altenpflege, ver.di
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Maßnahmen

Die Einrichtungen müssen Maßnahmen ergrei-

fen, um folgende Ziele zu erreichen: Planbarkeit

von Freizeit und Einkommen, Vereinbarkeit von

Familie und Beruf, eine erträgliche psychische

und physische Belastung sowie eine wertschät-

zende, kompetente Führung. 

Eine entsprechende Änderung des Teilzeit-

und Befristungsgesetzes ist unerlässlich, um

den Missbrauch von Arbeit auf Abruf und Be-

fristungen ohne Sachgrund zu verhindern. 

Ein entscheidender Faktor zur Reduzierung

von belastender Arbeitszeit ist, dass ausrei-

chend Personal zur Verfügung steht. 

Ein Personalbemessungsverfahren ist der

Kalkulation der Fallpauschalen verpflichtend zu-

grunde zu legen.

Auch in den Pflegeeinrichtungen gibt es 

kein verbindliches Personalbemessungsverfah-

ren, das auch Grundlage für die Pflegesatz-

verhandlungen sein könnte. Die Heimpersonal-

verordnung bzw. die entsprechenden neuen

länderrechtlichen Verordnungen regeln nur

Mindestanforderungen an die Personalstärke in

Pflegeheimen, z.B. die Fachkraftquote oder den

Personalschlüssel. Ob diese ausreichend sind,

um eine qualitativ gute Pflege zu gewährleis-

ten, ist nicht belegt.

Auch in der stationären Pflege benötigt man

ein verbindliches Personalbemessungsverfahren.

Verantwortungen

Arbeitszeiten vernünftig und sinnvoll für

Beschäftigten und auch für Patienten zu gestal-

ten, ist Aufgabe von Arbeitgebern, der betrieb-

lichen Interessenvertretungen, der Gewerk-

schaft über Tarifpolitik und des Gesetzgebers. 

Sowohl bei der Verbesserung der Arbeits-

bedingungen als auch bei der sinnvollen

Arbeitszeitgestaltung ist eine Pflegekammer

außen vor. Sie hätte hier keine Handlungs-

kompetenz. !
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Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern

ein Umsetzungsproblem.

Der Schlüssel zur Stärkung der pflegerischen

Berufe liegt in der nachhaltigen Verbesserung

der Arbeits- und Entlohnungsbedingungen für

die Pflegenden. Deren wirtschaftliche Absiche-

rung durch eine leistungsgerechte Refinanzie-

rung hat der Gesetzgeber im Bund und im Frei-

staat in der Hand.

In erster Linie sind also Arbeitgeber und der

Gesetzgeber gefordert, die Situation zu verbes-

sern. Eine Pflegekammer könnte auch nur ver-

suchen, ideell auf die Politik einzuwirken. 

Bereits heute werden Parteien, Politiker und

die Staatsregierung über die verschiedenen Ver-

bände und die Gewerkschaft ver.di mit Stel-

lungnahmen, Berichten und Gutachten aufge-

fordert, zielgerichtet und umfassend tätig zu

werden. Eine Kammer würde nur ein zusätz-

liches Gremium sein.

Einige sehr relevante Rahmenbedingungen für

die Pflege sind Gegenstand des Bundesrechts,

z.B. das Krankenpflege- und das Altenpflege-

gesetz. Um Verbesserungen zu erreichen,

müsste sich eine bayerische Pflegekammer des

Freistaates Bayern und seiner Bundesratsinitiati-

ven bedienen.

Viele, den Kammern als typische Aufgaben

zugeschriebene Aufgaben sind bereits jetzt

schon sinnvoll platziert:

! Arbeitnehmervertretung ist eine inner-

betriebliche Aufgabe von Betriebs- oder Per-

sonalräten und Mitarbeitervertretungen sowie

Gewerkschaften. Uns ist kein Krankenhaus be-

kannt, in dem es keine Arbeitnehmervertretung

gibt. In stationären Altenpflegeeinrichtungen

bzw. ambulanten Diensten gibt es eine deutlich

geringere Anzahl betrieblicher Interessenvertre-

tungen, doch auch hier wären sie grundsätzlich

möglich. 

! Qualitätssicherung wird durch Qualitäts-

sicherungssysteme in Krankenhäusern, stationä-

ren Altenpflegeeinrichtungen und ambulanten

Diensten, aber auch durch Organisationen wie

den Medizinischen Dienst der Krankenkassen

bzw. durch die Heimaufsicht gewährleistet.

Welchen Zusatznutzen die zusätzliche Über-

wachung der Pflegequalität und der ethischen

Normen durch eine Pflegekammer bringen soll,

erschließt sich uns nicht. Ebenso wie die Über-

wachung von nationalen Richtlinien, die grund-

sätzlich Behörden zusteht.

! Für den Gesundheitsschutz zuständig sind

die Unfallversicherungsträger und die Arbeit-

geber. 

! Für die Ausgestaltung der Ausbildung sind

die Länder und die Träger zuständig, Weiterbil-

dung fällt ebenfalls in den Regelungsbereich

der Länder. 

! Einkommen und Arbeitsbedingungen regeln

Gewerkschaften in Tarifverträgen, die von be-

trieblichen Interessenvertretungen ausgestaltet

werden. 

! Berufsethos/Berufs-Leitbild ist Sache der

Berufsverbände und Gewerkschaften. 

! Nachwuchsgewinnung muss durch eine ge-

meinsame Anstrengung aller Akteure erfolgen

und erfolgt in Bayern ja auch z.B. durch die

Kampagne Herzwerker.

! Bleibt noch die Aufgabe eines erfolgreichen

Lobbyings für die Berufsbelange der Pflegefach-

kräfte. Alle relevanten Verbände und die Ge-

werkschaft ver.di könnten dies gemeinsam und

abgestimmt tun, ohne dass es einer Zwangs-

verkammerung bedürfte. 

Wenn man sich Aktivitäten der letzten Jahre

betrachtet, die in Bayern teils von mehreren

Verbänden gemeinsam unternommen wurden,

um die Lage und die Berufsausübung von

Pflegenden zu verbessern, muss man folgendes

3. Zusammenfassung
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feststellen: Das Scheitern dieser Initiativen lag

nicht daran, dass es keine Kammer gab, son-

dern dass es bei den zuständigen Stellen keine

Bereitschaft gab, die Initiativen zu realisieren. 

Hier einige Beispiele

! Eine Umlagefinanzierung der Altenpflege-

ausbildung wurde von zahlreichen Trägerver-

bänden und auch von ver.di immer wieder ge-

fordert. Eine solche Ausbildungsumlage ist

politisch nicht gewollt und wird von der Staats-

regierung abgelehnt.

! Ein Entwurf für ein Weiterbildungsgesetz

für Pflegekräfte wurde im Jahr 2003 von zahl-

reichen Verbänden entwickelt. Nach einer Land-

tagsanhörung wurde ein solches Gesetz vom

zuständigen Ministerium abgelehnt.

! Mindeststandards für eine Personalbemes-

sung im Krankenhaus sind trotz zahlreicher ge-

meinsamer Initiativen im Bayerischen Kranken-

hausgesetz nicht zu finden.

! Bei der Anhörung zu den Eckpunkten für

eine Ausführungsverordnung zum Pflege- und

Wohnqualitätsgesetz wurde von vielen Ver-

bänden deutlich kritisiert, dass die Eckpunkte

keine verbindliche Fachkraftbesetzung in statio-

nären Altenpflegeeinrichtungen vorsehen.

Diese Kritik hat ebenfalls zu keiner Verbesse-

rung geführt.

! Und, ganz aktuell: Kurz nach Initiierung der

Kampagne Herzwerker zur Gewinnung von zu-

sätzlichen Auszubildenden durch das Sozial-

ministerium wurde vom Kultusministerium die

Halbierung des Schulgeldausgleichs von 200

Euro auf 100 Euro beschlossen. 100.000 Unter-

schriften wurden gesammelt, alle Trägerver-

bände, Berufsverbände und die Gewerkschaft

ver.di haben protestiert. Herausgekommen ist

die Reduzierung um 50 Euro und die Tatsache,

dass viele Schulen nun Schulgeld erheben oder

bereits bestehendes Schulgeld erhöhen muss-

ten.

Die Angehörigen der Pflegeberufe müssen

sich aktiv in die politische Auseinandersetzung

einbringen und die gewerkschaftliche Arbeit

zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen stär-

ker unterstützen.

Eine Pflichtmitgliedschaft würde dem unzurei-

chenden Engagement in beruflichen Angele-

genheiten nicht abhelfen, denn wer sich nicht

freiwillig engagiert, wird es erst recht nicht in

einer Zwangskörperschaft tun.

Es würde durch die Pflichtbeiträge allenfalls

ein bürokratischer Apparat finanziert, der

hauptamtlichen Kammerfunktionären ein Be-

tätigungsfeld eröffnet, wo sonst staatliche

Stellen, die aus Steuermitteln finanziert wer-

den, tätig werden müssen. !
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